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Honorarärzte im Krankenhaus
„Freie“ Honorarärzte sind häufig als Angestellte mit  
Sozialversicherungspflicht zu klassifizieren

Der Fall
Bei dem Kläger handelt es sich um einen 
Facharzt für Anästhesie, der bei mehreren 
Krankenhäusern nach Bedarf eingesetzt 
wurde. Mit einem Krankenhausträger 
schloss er einen „Honorarvertrag“ über 
den Einsatz als freiberuflicher Arzt. Die-
ser Vertrag sah unter anderem folgende 
Regelung vor:
„§ 2 Art der Leistung
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragneh-
mer mit der vertretungsweisen und stundenwei-
sen Erbringung von ärztlichen Leistungen ge-
mäß dem Berufsfeld eines Facharztes für Anäs-
thesiologie. Die jeweiligen Tätigkeiten werden 
nach einer mündlichen Auftragsanfrage des 
Auftraggebers vereinbart. Für den Auftragneh-
mer besteht kein Anspruch auf Erteilung von 
Einsätzen. Der Auftragnehmer ist nicht ver-
pflichtet, Aufträge bzw. Einsätze zu überneh-
men. (…) Der Auftragnehmer übt seine Tätig-
keit freiberuflich aus. Der Auftragnehmer ist 
kein Arbeitnehmer des Auftraggebers im Sinne 
des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeits-
rechtes. (…)“

Bezüglich des Honorars wurde geregelt, 
dass der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer ein Honorar in Höhe von EUR 43,00 
je Stunde im Tagdienst und EUR 30,00 je 
Stunde im Bereitschaftsdienst zahlt. Das 
Honorar sei umsatzsteuerfrei. Der Auf-
tragnehmer übernehme alle sich aus dem 
Honorarvertrag ergebenden Steuerpflich-
ten. Der Auftragnehmer stellte das Hono-
rar dem Auftraggeber jeweils schriftlich 
in Rechnung.
Der Arzt beantragte bereits vor Aufnah-
me der Tätigkeit dieses Honorarvertrages 
die Feststellung des sozialversicherungs-
rechtlichen Status in seiner Tätigkeit als 
Facharzt für Anästhesie im Krankenhaus. 
Auf Nachfrage des Sozialversicherungs-
trägers bei der Klinik wurde mitgeteilt, 

dass die Beauftragung des Klägers der-
gestalt erfolge, dass jeweils angefragt 
werde, ob der Kläger an bestimmten Ta-
gen für die Klinik tätig werden könne. Sei 
dies möglich, werde er in den Dienstplan 
eingetragen. Andernfalls wende sich die 
Beigeladene an einen anderen freiberuf-
lichen Arzt. Mit dem Kläger seien kein 
regelmäßiger Einsatz und keine regelmä-
ßig zu leistende Stundenzahl vereinbart. 
Der Kläger habe keinen Urlaubsanspruch 
und keinen Anspruch auf Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall. Bei einem Aus-
fall des Klägers werde ein anderer Ho-
norararzt eingesetzt. Der Kläger habe 
keine Verpflichtung, eine Ersatzkraft zu 
besorgen. Im Hinblick auf die Ausübung 
der Tätigkeit habe der Kläger nur seine 
fachlichen Kenntnisse zu beachten. Er 
entscheide eigenständig und unabhän-
gig über die erforderliche Therapie und 
sei nicht an bestehende Arbeitsabläufe 
gebunden. Der Kläger arbeite selbststän-
dig. Lediglich während Operationen seien 
noch Beschäftigte anderer Berufsgruppen 
anwesend. Im Unterschied zu festange-
stellten Assistenzärzten habe der Kläger 
keine Verpflichtung, für die Klinik tätig zu 
werden. Es bestehe kein Vertrag über eine 
bestimmte zu erbringende Stundenzahl. 
Der Einsatz des Klägers werde individuell 
nach Bedarf und Verfügbarkeit vereinbart. 

Arzt und Klinik gingen von 
freiberuflicher Tätigkeit aus
Auf Anfrage des Sozialversicherungsträ-
gers teilte der Kläger selbst mit, er sei seit 
Vertragsbeginn nur noch als Honorararzt 
für verschiedene Auftraggeber tätig. Sei-
ne vorherige Haupttätigkeit an der Klinik 
sei wegen des Auslaufens seines Zeitver-
trages beendet (…). Er trage sämtliche 
Beiträge vorgeschriebener Versicherun-
gen alleine und zahle auch die Haft-

pflichtversicherung selbst. Er habe keine 
fachlichen Vorgaben oder Dienstanwei-
sungen zu beachten und sei nicht an be-
stimmte Arbeitsabläufe gebunden. Auch 
arbeite er nicht in einem Team. Zu der 
Tätigkeit eines festangestellten Assistenz-
arztes gebe es deutliche Unterschiede. So 
oblägen ihm keine Neuaufnahme und 
keine Entlassung von Patienten. Er schrei-
be keine Arztbriefe und beteilige sich 
nicht an den Fortbildungen der Abtei-
lung. Er erstelle keine Dienstpläne und sei 
nicht an Veranstaltungen des Qualitäts-
managements oder an Audits beteiligt. 

Sozialversicherungsträger: 
Anstellung!
Nach Durchführung eines Anhörungsver-
fahrens erließ der Sozialversicherungs-
träger (Beklagte) mit Bescheiden vom 
27.11.2008 gegenüber dem Kläger und 
gegenüber dem Klinikträger Bescheide, in 
denen festgestellt wurde, dass die Tätig-

Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg ordnete mit seinem Urteil vom 
17.04.2013 (Az.: L 5 R 3755/11) die Tätigkeit eines Honorararztes im Krankenhaus als 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ein. Eine selbstständige Tä-
tigkeit eines Arztes in einem Krankenhaus im Rahmen einer Kooperation setzt zu-
mindest die Niederlassung des Arztes voraus.
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keit des Klägers bei dem Klinikträger seit 
dem Vertragsbeginn im Rahmen eines 
abhängigen Beschäftigungsverhältnisses 
ausgeübt werde. Die Versicherungspflicht 
beginne dem Grunde nach mit der Auf-
nahme der Beschäftigung. Hiergegen er-
hob der Kläger Widerspruch. Neben den 
bereits vorgetragenen Argumenten be-
gründete er den Widerspruch damit, dass 
es nach der Begründung des Bescheides 
rechtlich kaum möglich sei, dass ein Arzt 
freiberuflich in einem Krankenhaus tätig 
werde. Dies stünde im Widerspruch zur 
Realität. Der Widerspruch wurde von der 
Beklagten zurückgewiesen. Hiergegen er-
hob der Arzt Klage zum Sozialgericht 
Mannheim. Das erstinstanzliche Gericht 
wies die Klage ab und bestätigte eine ab-
hängige Beschäftigung. Trotz genannter 
für eine Selbstständigkeit des Klägers 
sprechender Indizien überwögen die 
Merkmale einer abhängigen Beschäfti-
gung. Gegen das erstinstanzliche Urteil 
legte der Kläger Berufung zum Landesso-
zialgericht ein. 

Berufung nicht erfolgreich
Das Landessozialgericht wies die Beru-
fung jedoch auch als unbegründet zu-
rück. Auch nach Auffassung des LSG übte 
der Kläger seine Tätigkeit als Anästhesist 
beim Klinikträger in der streitgegen-
ständlichen Zeit im Rahmen einer abhän-
gigen Beschäftigung aus, die grundsätz-
lich die Versicherungspflicht in allen 
Zweigen der Sozialversicherung begrün-
det. Lediglich von der Rentenversiche-
rungspflicht sei der Kläger befreit gewe-
sen, was die Beklagte auch so festgestellt 
habe. Die Richter begründen ihr Urteil 
wie folgt: 
Personen, die gegen Arbeitsentgelt be-
schäftigt sind, unterliegen in der Arbeits-
losenversicherung sowie der Kranken- 
und Pflegeversicherung der Versiche-
rungs- bzw. Beitragspflicht. Beschäfti-
gung sei dabei eine nichtselbstständige 
Arbeit, insbesondere in einem Arbeits-
verhältnis. Anhaltspunkte für eine Be-
schäftigung seien eine Tätigkeit nach 
Weisung und eine Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 
Arbeitnehmer sei hiernach, wer von ei-
nem Arbeitgeber persönlich abhängig sei. 
Erforderlich sei insbesondere eine Ein-
gliederung in den Betrieb und die Unter-
ordnung unter ein Zeit, Dauer, Ort und 
Art der Arbeitsausführung umfassendes 
Weisungsrecht des Arbeitgebers. Demge-
genüber sei die selbstständige Tätigkeit in 

erster Linie durch das eigene Unterneh-
merrisiko, das Vorhandensein einer eige-
nen Betriebsstätte, die Verfügungsmög-
lichkeit über die eigene Arbeitskraft und 
die im Wesentlichen frei gestaltete Tätig-
keit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob 
jemand abhängig beschäftigt oder selbst-
ständig sei, hänge davon ab, welche 
Merkmale überwögen. 

Tatsächliches Gesamtbild ist 
entscheidend
Das Gesamtbild bestimme sich dabei 
nach den tatsächlichen Verhältnissen. 
Tatsächliche Verhältnisse in diesem Sinne 
seien die rechtlich relevanten Umstände, 
die im Einzelfall eine wertende Zuord-
nung zum Typus der abhängigen Beschäf-
tigung erlauben. Ob eine „Beschäftigung“ 
vorliegt, ergibt sich aus dem Vertragsver-
hältnis der Beteiligten, so wie es im Rah-
men des rechtlich Zulässigen tatsächlich 
vollzogen worden ist. Ausgangspunkt sei 
daher zunächst das Vertragsverhältnis 
der Beteiligten, so wie es sich aus den von 
ihnen getroffenen Vereinbarungen erge-
be oder sich aus ihrer gelebten Beziehung 
erschließen ließe. Das Gericht stellte au-
ßerdem klar, dass die tatsächlichen Ver-
hältnisse den Ausschlag geben würden, 
wenn sie von den Vereinbarungen abwi-
chen. Maßgeblich sei die Rechtsbezie-
hung, so wie sie praktiziert werde und 
die praktizierte Beziehung, so wie sie 
rechtlich zulässig sei. Eine sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung einer recht-
lich unzulässig gestalteten Zusammenar-
beit sei damit nicht ausgeschlossen. Sie 
könne aber nicht angenommen werden, 
wenn die tatsächlichen Verhältnisse der 
Ausübung der Tätigkeit nicht zur Qualifi-
zierung als unzulässige selbstständige Tä-
tigkeit zwängen, sondern auch die Be-
wertung als abhängige Tätigkeit zuließen. 
So läge der Fall hier. Die tatsächliche Tä-
tigkeitsausübung des Klägers als nicht 
niedergelassener Anästhesist, der ärztli-
che – stationäre und gegebenenfalls auch 
ambulante – Leistungen nicht in eigenem 
Namen, sondern für ein Krankenhaus er-
bracht hat, ließe nach den obigen Grund-
sätzen entgegen der vertraglichen Gestal-
tungsabsicht des Klägers und des Trägers 
des Krankenhauses die Beurteilung als 
abhängige Tätigkeit jedenfalls zu. 

Ohne Niederlassung keine freie 
Tätigkeit am Krankenhaus möglich
Eine andere Beurteilung scheide nach 
den dargestellten Grundsätzen hier aus, 

weil die streitige ärztliche Tätigkeit je-
denfalls von einem nicht niedergelasse-
nen Arzt, wie dem Kläger, aus rechtlichen 
Gründen auch nur als abhängige Beschäf-
tigung ausgeübt werden dürfe. Eine sol-
che abhängige Beschäftigung sei dement-
sprechend auch Voraussetzung dafür, 
dass der Krankenhausträger, wie beab-
sichtigt und erfolgt, für die Tätigkeit des 
Klägers Vergütungen der gesetzlichen 
Krankenversicherungen in Anspruch 
nehmen konnte. Die Tätigkeit des Klägers 
bestand darin, dass er anästhesiologische 
Leistungen bei Operationen sowie inten-
sivmedizinische Leistungen auf der In-
tensivstation im Rahmen von Tagesdiens-
ten sowie Bereitschafts- oder Rufdiens-
ten, in dem sich aus den vorliegenden 
Abrechnungen ergebenden Umfang, von 
aufgrund von Urlaub oder Krankheit aus-
gefallenen Ärzten in der Hauptabteilung 
des Krankenhausträgers übernahm. Da-
mit hat der Kläger ärztliche Behandlun-
gen vorgenommen bzw. sich hierfür be-
reitgehalten, zu deren Erbringung und 
Bereithaltung das Krankenhaus im Rah-
men des Versorgungsauftrags zur Kran-
kenhausbehandlung verpflichtet war. 
Diese Aufgabe durfte der Krankenhaus-
träger dem Kläger als nicht niedergelas-
senem Arzt in rechtlich zulässiger Weise 
nur im Rahmen eines Beschäftigungsver-
hältnisses übertragen. Denn die Berechti-
gung eines Arztes zur stationären Be-
handlung von Krankenhauspatienten in 
einem Krankenhaus als allgemeine Kran-
kenhausleistung setzt in der Regel die ab-
hängige Beschäftigung in diesem Kran-
kenhaus voraus. Als Ausnahme kämen für 
die stationäre Tätigkeit im Krankenhaus 
nur die Kooperation mit niedergelasse-
nen Ärzten und für die ambulante Tätig-
keit im Krankenhaus nur die Kooperation 
mit niedergelassenen Vertragsärzten, d.h. 
Ärzten mit Kassenzulassung, in Betracht. 
Das LSG macht dann über 3 Seiten lehr-
buchhafte Ausführungen zu berufs-, 
krankenhaus- und vertragsarztrechtli-
chen Grundlagen, deren Lektüre sich in 
einer ruhigen Minute sicherlich für alle 
Betroffenen lohnt. 
Im Ergebnis führt diese Annahme dazu, 
dass die Problematik hier darin besteht, 
dass der Träger nicht berechtigt war, den 
Kläger, der eben gerade nicht niederge-
lassen war, im Krankenhaus selbstständig 
tätig sein zu lassen und solche Leistungen 
gegenüber den gesetzlichen Krankenver-
sicherungen abzurechnen. Das Gericht 
setzte sich auch mit der Sondersituation 
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der Anästhesisten und der Frage des zu-
lässigen „Umherziehens“ auseinander. 
Das LSG sieht auch keine Verletzung von 
Grundrechten durch die Entscheidung, da 
der Honorararzt ja die Möglichkeit habe, 
sich vom jeweiligen Krankenhaus anstel-
len zu lassen. 
Wenn ein Arbeitnehmer wie der Kläger 
ein Interesse an einer Vertragskonstrukti-
on habe, bei der er über seine Zeit frei 
verfügen könne und nicht Gefahr laufe, 
dass seine anderweitigen Dispositionen 
und Verpflichtungen mit der Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung kollidieren, sei 
ein Abschluss jeweils befristeter Einzelar-
beitsverträge weiterhin möglich, so die 
Richter. Dabei seien auch Rahmenverträ-
ge, die bestimmte Einzelheiten künftig 
abzuschließender Einzelverträge festleg-
ten, bei arbeitsvertraglichen Beziehungen 
nicht ausgeschlossen. 
Unter Betrachtung des gelebten Sachver-
halts kommt das Gericht in diesem Fall zu 
dem Schluss, dass aufgrund des Musters 
der tatsächlichen Inanspruchnahmen 
festzustellen sei, dass aufgrund von Ab-
sprachen – abweichend vom vorgelegten 
schriftlichen Rahmenvertrag – eine Teil-
zeitarbeit mit regelmäßigen Tagesdiens-
ten an 4 oder 5 Tagen im Monat – in der 
Regel an den Dienstagen – und mit zu-
sätzlichen Bereitschaftsdiensten an ei-
nem oder 2 Tagen im Monat ausgeübt 
worden sei.

Fazit
Das Urteil dürfte erhebliche Wellen schla-
gen, da die Beschäftigung von freien Ho-
norarärzten (ohne eigene Niederlassung) 
an Krankenhäusern bisher durchaus üb-
lich war. Die Revision gegen dieses Urteil 
war zwar zugelassen, wurde aber offen-
sichtlich nicht eingelegt. Das Urteil ist da-
mit rechtskräftig. Die Honorararztverträ-
ge sollten daher kritisch überprüft und 
gegebenenfalls, um das Risiko der Sozial-
versicherungspflicht zu beheben, Anstel-
lungsverträge geschlossen werden. Inso-
weit wird es maßgeblich auf die einzel-
nen tatsächlichen und rechtlichen Ver-
hältnisse ankommen. 

Korrespondenz
Dr. iur. Isabel Häser
Rechtsanwältin
ECOVIS Lüdemann 
Wildfeuer & Partner
Sonnenstr. 9
80331 München
www.ecovis.com

Service braucht Ziele
Wandel von der Funktions- zur  
Prozessorientierung in Krankenhäusern

? Herr Dr. Goepfert, was bedeutet Ihr 
Vergleich, dass die Zusammenarbeit im 
Krankenhaus wie ein Tanz-Ensemble 
funktionieren müsse?
Dr. Andreas Goepfert: Die Arbeit im Kran-
kenhaus basiert auf sehr komplizierten 
Prozessabläufen. Ähnlich wie beim Tan-
zen stolpern alle anderen, wenn einer 
nicht die richtige Schrittfolge einhält. Da-
her ist es so wichtig, im Vorfeld die Pro-
zessabläufe genau abzustimmen. Wir 
müssen von einer individualisierten zu 
einer interdisziplinären, teamorientierten 
Leistungserbringung kommen. Allein im 
OP-Bereich arbeiten 15 verschiedene Be-
rufsgruppen zusammen, von der Reini-
gung über die Technik bis zum Chirurg. 
Wenn hier die Prozesse stimmen, besteht 
weniger personenbezogener Klärungsbe-
darf und die Arbeit wird für jeden leichter.

? Welchen Impuls hat die Fusionie-
rung für die Patientenorientierung ge-
geben?
Dr. Goepfert: Vor der Fusionierung wa-
ren die 4 Standorte eigenständig und re-
gional auf ihr Versorgungsgebiet ausge-
richtet. Heute denken wir in abgestimm-
ten Versorgungsstufen – von der ambu-
lanten Behandlung im MVZ oder einer 
Ambulanz bis zur nachstationären Ver-
sorgung. Wir können unseren Patienten 
die gesamte Versorgungskette aus einer 
Hand anbieten. Ein Patient kann je nach 
medizinischer Notwendigkeit innerhalb 
unseres Verbundes in ein Haus mit hö-

herer Versorgungsstufe verlegt werden, 
ohne deswegen das Gefühl haben zu 
müssen, „wegüberwiesen“ worden zu 
sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich 
die Ärzte untereinander kennen und IT-
basierte Kommunikationsprozesse ver-
bundsintern leichter umzusetzen sind 
als zwischen unabhängigen Einrichtun-
gen. 

? Haben sich die Managementstruk-
turen verändert? 
Dr. Goepfert: Wir haben eine Matrixorga-
nisation eingeführt. Das war nicht ganz 
einfach, weil jeder zunächst versucht war, 
seine Insellösungen fortzuführen. Ein 
Verbund benötigt hingegen aufeinander 
aufbauende Strukturen und Prozesse. Für 
zentrale Bereiche haben wir Dienstleis-
tungszentren eingeführt, zum Beispiel für 
Personal, Controlling, Patientenversor-
gung und Technik, um diese effizienter 
steuern zu können. In Dienstleistungs-
verträgen ist genau festgelegt, welche 
Leistung in welchem Zeitfenster erbracht 
werden soll und was das kosten darf. Wir 
schaffen damit eine klare Struktur, die 
weniger hierarchisch ist als vorher. Für 
die Mitarbeiter ist es zunächst allerdings 
schwer, sich zu orientieren. Sie müssen 
grundlegend informiert werden und die 
neuen Prozesse verstanden haben. Bis 
sich die Vorteile von zentralen Dienstleis-
tungsbereichen und dezentraler Verant-
wortung in der Patientenversorgung be-
merkbar gemacht haben, hat es etwa ein 

Seit über 10 Jahren übt Dr. med. Andreas Goepfert Management-
funktionen im Krankenhaus aus. Nach Abschluss seines Zweitstu-
diums in Gesundheitsökonomie übernahm er zunächst die Leitung 
des Qualitätsmanagements, dann die kaufmännische Leitung im 
Herzzentrum Lahr. Nach weiteren Stationen auf Vorstandsebene 
in 2 Häusern leitet er heute die Geschicke des ANregiomed Klinik-
verbunds mit über 2100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von 135 Millionen Euro. 40 000 Patienten werden jährlich akutsta-
tionär versorgt. Dem fränkischen Klinikverbund in kommunaler 
Trägerschaft mit Sitz in Ansbach gehören 3 Klinikstandorte, 5 MVZ 
und eine Praxisklinik an. Die Fusionierung wurde 2013 abge-

schlossen. Der Verbund versteht sich heute als moderner Gesundheitsdienstleister für 
die Patienten, der Kompetenz mit Service und Charme verbindet. 

Dr. A. Goepfert
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